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Rechtsfragen des Weinkaufs 

Gerhard Thür (Graz) 

Erstaunlich gut sind wir aus den Papyri Ägypten s über den Kauf von Wein infor-
mi ert. Aus de r Fülle der Neupublikationen möehte ich in diesem kurze n Beitrag 
zu zwei neueren Urkunden Stellung nehmen, zu Corpus Papyrorum Raineri XVIII 
Nr. 5 und Nr. 30 au s dem Jahr 232/1 v.Cllf.'. Es s ind sogenannte Wein-Liefe-
rungs käufe, und zwa r, wie die Herausgeberin Bürbel Kramer anmerkt, die ältesten 
derartigen Dokumente. Die Masse der Texte stammt aus der byzantinischen Zeit. 

Als Li eferungskauf wird e in Geschäft bezeichnet, in dem der Käufer einen be-
stimmten Preis zur Giinze im voraus bezahlt, der Verkäufer aber die Gegenlei-
stung , etwa Getreide, Wein , Heu, aber auch erst später, manchmal sehr 
viel später erbringt. Bei landwirtschaftlichen Produkten ist der Liefertennin mei-
stens die Zeit der Ernte. Die Juri sten beze ichnen heute den Lieferungskauf etwas 
exakter als "Priinumerati onskauf", Kauf mit Vorauszahlung des Käufers, im Un-
terschied zum "Kreditkauf", dem Kauf mit Vorl e istung des Verkäufers. Die ein-
fachste Form des Kaufes ist der "Barkauf", der unmittelbare Austausc h von Ware 
und Preis. Sowohl Pdinumerationskauf als auch Kred itkauf haben Kreditfunktion. 
Das eine Mal räumt der Käufer dem VerUufer Kred it ein, das andere Mal der 
VerUiufer dem Käufer. Hinter diesen simplen juri sti schen Konstruktionen können 
vö lli g verschiedene wirtschaftliche Interesse n stehen: Be im Prünumerationskauf 
kann etwa e in Kiiufer bereit se in, den vollen Prei s im voraus zu bezahlen, wenn 
die Ware so begehrt ist, daß er s ie anders überhaupt nicht erhält; andererse its kann 
ein Bauer gezwungen sein , se ine künftige Ernte zu einem un ve rhältnismäßig nie-
dri gen Pre is sc hon im vo raus zu ve rkaufen, nur um sieh das nöti ge Bargeld zum 
Einbringen der Jo'I'üchte ode r - sc ill illllllstenfall s - für dell Lebensunterhalt zu ver-
schaffen . Generelle Aussagen sind au s einer iso li ert vo rliegenden Vertragsurkunde 
nicht zu machen. Auch di e Häufung von urkundli ch belegten Li eferun gs käufen im 
Weinhandel kann in die Irre führen. Wein wird konsumi ert. Wenn man ihn bar 
kauft, braucht man, gle ichgülti g auf welcher Hande lss tufe, ke ine Urkunde. Bei 
langlebige n Gütern, etwa bei Grundstücken, Sklaven oder Zugtieren , muß man 

, hi ermil vorgelegle Il ci lrag war ursprün gli ch wcilcr ausgreifend geplanl , doc h zwangen 
die enge n Vorgaben an VOflrags7.e il und Pu blikalionsraum zur l3eschr;inkung auf die neuen Texle. 
Mi l zu berücksicJlIi gcn iSl auch noch P.Hcid . VI 376. woraul' mi ch di e Herau sgeberin . R. DUlIen-
hökr. freund li chcrwc ise au fmerksam machle. Die Vort rags fa ssung iSl beibehallen. Lilc::ralur zu 
den Weinlidcrungsbufcn haben n. Kramer. CPR XV III S. 461'. und be i Nr. 5 u. 3D, und A. Jör-
ckns, P.Hcid . V K:lp. VIII. zu sammengeslelll. 
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den Erwerb nachwei se n, bei Wein ni cht. Urkunden so llen allenfalls eine künftige 
Lieferung von Wein sichern. Deshalb nehmen Weindarlehen und Lieferungskäufe 
von Wein in den Papyruseditionen einen re lativ breiten Raum ein, während die 
wohl übliche Form, der Barkauf von Wein, meines Wi sse ns in keiner einzigen 
Vertragsurkunde belegt ist. 

Ich will versuchen, die wirtschaftlichen Hintergründe der beiden neuen Urkun-
den CPR XVIII 5 und 30 mögli chst genau nachzuze ichnen (I) . Juri sti sche Dogma-
tik so ll erst nach umfassender Aufnahme der hi stori schen Fakten betrieben \verden 
(11). 

I. Das von Bärbel Kramer in CPR XVIII vorbildlich edierte Reg ister enthält 
Vertragsauszüge au s de r Polemonos Meri s im Faijum. Aufgenommen wurden je-
weils nur die unmitte lbar das Geschäft betreffenden Teile der eingereichten Sechs-
zeugenurkunden; alle stereotypen Klause ln fehlen . Di e beiden nach einheitlichem 
Formular verfaßten Weinbufe, Nr. 30 vom Panemos und Nr. 5 vo m Hyper-
beretaios des 16. Jahres des Ptolemaios IIl. Euergetes I. geben wichti ge , von der 
Herausgeberin nicht voll ausgeschöpfte Informationen . Di e beiden Weinkäufe 1'01-
"en dem älteren, in der Sechszeugenurkunde üblichen Formular, das erstmals in b 

einem Weizen-Liefcrungskauf um 285 auftritt 2. Dieses besteht aus zwe i S:itzen: A 
hat an B verkauft (an:Eoolo) und den Kaufpreis erhalten. A so ll an ß innerhalb 
von fünf Monaten l guten Wein aus eigenem Weingarten li e fern (an:ooolw), der 
Kiiufer (B) s tellt die Tongcfüße für den Transport. Nieht in das Reg ister aufge -
nommen wurden vermutlich die Straf-, Prax is- und Kyriaklause ln, di e in den Pa-
rallc\texten auf den speziellen Vertragsinhalt folgen. Das ist di e Grundstruktur der 
bei den Dokumente. 

2 P.Hib. f 84:1 (= MChr 13 I = P;lfl . 134); s. uazu F. Creek Law of Salc 
(Weimar 1950) 269r. 

l Von delll in Nr. 5 (Z. 95) klar erhaltenen . in Nr. 30 (Z. 125) allerdings crgünzten Il€VTC hüngt 
viel ab. Folgt man der I-Ierausgeberin . I;ige ein Termingesc h;ift vo r. wonach der Verkiiufer elen 
Wein bereits vor der Ernte verkauft und unmillel bar nach der Ernte lie fern müsse. Mit Recht hat 
uagegen A. JÖrdens. CE 67. 1992 .349. eingewcndet. daß der Li cferu ngstermin in Nr. 30 nach der 
Ergänzung B. Kramers keinesfalls in die Zeit dcr Weinlesc falle n könne (5 Monate ab Okl./Nov.). 
Sie schlägt deshalb vor. in Z. 125 6>: TW ode r (" VEr1 zu erg;\nzen. Damit sc h.:int mir ab.:!' das Pro-
hlem nicht gelöst. Au s7.lIgehen ist vo n IlEv[ul in Nr. 5. Z. 95 . Fünf Monat e nach (krIll lI ypcrberc-
taios (im Jahr 231 v.Chr. I S.I. - 15 .2.) den Hyp.:rbere taios mit eingerechnet. bis Z UIll 

Audnaios (17.5. - 14.6. dcs Jahres 231 ). Auch Anfang Juni gib t es noc h keinen neu cn Wein . Mit 
Sicherheit wird also in Nr. 5 im J;inner/Februar nicht die künfti ge Ernt e. sondern aus der ve rgan-
genen Ernte noch vorhandener Wein verkauft. Der Erfüllungsterlllin (bi s) zum Juni hat e inen guten 
Sinn: Der Verk;iufer IllUß in eliese r Ze it di e Be hälter J'ür die neue Erntc vorberei ten. der Käufer. 
verlllutlich ein Weinh ;il1lller. kann mit diese r letzten Lieferung die Ze it übe rbrü cken. bis der neue 
Jahrgang herangereift ist. Dasse lbe Proble m ergäbe sich. se lbst we nn man in Nr. 30. Z. 125 
[EvvEal erg;inzt. Ich möchtc aber doch bei [Il EV TEI ble iben. da die Zugabc von cinem Sec hstel der 
Weinmenge am ehesten als Verzinsung des im voraus bezahlten Kaufpreiscs zu erk l;i ren ist. Die-
ses Sechstel ist in beiden Urkunden gut erhalten (Z. 99 u. 129). Daß di e "Lage" des Ccw;ic hses 
beide Male genau angegeben ist (Z. 97-98 1I . 127). deutet nicht auf die künfti ge Ernte. sondern auf 
die Herkunft und elamit di e vertr:lglich Qualit ;i! des Wcines. 
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Ihre Besonderheit li egt darin, daß hier der empfangene Kaufpreis ziffernmäßig 
genau genannt ist und daß das Kaufobjekt, der Wein, zur Zeit des Vel1ragssehlus-
ses bereits ex isti ert ; vermutlich li eg t er im Keller des Verkäufers (s.o. Anm. 3). 
Üblicherweise bestätigt der Verkäufer einfach, den vollen vereinbarten Kaufpreis 
bar erhalten zu haben , ohne daß der Betrag se lbst in der Urkunde aufschiene; übli-
cherweise sind weiters nicht gegenwärtige Früchte oder Produkte Kaufgegenstand, 
sondern au sd rück lich di e de r kommenden Ernte . Ohne Bezifferung des Kauf-
preises ist bere its der ca. 50 Jahre ä ltere Weizenlieferungsvertrag P.Hib. 84a for-
muli ert, lind allch die mit PSA 23 (Theadelphia, Faijum, 82 n.Chr.) einse tzenden, 
vor allem ab dem 4. Jh . n.Chr. zahlreichen Weinlieferungsvenräge fol gen mit we-
ni gen Ausnahmen dem neuen Mode1l 4 . Aus ptolemäischer Zeit ist lediglich ein 
weiterer Lieferungs kauf bekannt , in dem di e Höhe des im voraus empfangenen 
Kaufpreises genannt wird, P.Tebt. I 109 (93 v.Chr.); er betrifft Weizen. 

Sehen wir un s die be iden Weinkäufe etwas näher an. In CPR XVIII 30 kauft 
eine Dame namens Olympias zwi schen dem 2 1. 10. und 19. 11 . (dem Panemos des 
Jahres 232) 750 Chous Wein , den sie innerhalb von fünf - mit Hinzuzählen des er-
stcn Monats von vier - Monaten (also bis zum Februar/März 231) abholen will . 
Der Verkäufer, Proteas, ve rpflichtet sich, pro Chous zwei Kotylai (also 2112 
Chous) hinzuzumessen (Z. 128/9). Aus diesen Angaben kann man drei Schlüsse 
ziehen: 

I) Da im Arsinoites die Trauben im Juli/August geerntet werden, li egt zur Zeit 
des Vertragsabschlusses (Oktober/November) der Wein bereits fertig vergoren im 
Kell er. Die Käuferin konnte sich also bei Vertragssc hluß von der Qualität über-
zeuge n. Vermutlich hatte der Wein aber se ine volle Qualität noch nicht erreicht, 
weshalb er noch unter sac hkundiger Aufsicht beim Produzenten lagern sollte. 

2) In Ägy pten ließ man den Wein in den G;irnissern liege n, bi s er abgeholt 
wurde. Auch Olympias sollen di e 750 Chous e rst beim Abholen in die von ihr 
mitzubringenden Gefäße zugemessen werden. Dabei konnte sie inzwischen ver-
dorbenen Wein gewiß zurückweisen und Lieferung aus einem anderen Faß dersel-
ben Sorte verlangen. Kaufgegenstand war Wein eines namentlich genannten 
Weingartens (Z. 12617) . Im Vertragstext wird der zu liefernde Wein als apEO'tOC; 
(Z. 128, annehmbar, brauchbar) beze ichnet. Unter diesen Umständen erübrigte 
sich jede weitere Garantieklausel. 

4 In PSA 23 wird ohne Nennung des Preises au sd rück lich oivo<; VEO<; (Z. 11) gekauft. zu lidern 
im Erntemunat (Z. 17/ 1 öl. Dieses Modell wird typisc h. s ind P.Straßh . I 53 
(30. 10. 132 n.Ch r.) und P.Oslo 11 43 ( 140/ 141 n.Chr.) . Die erste Urkunde - erhalten ist nur ein Teil 
der Hypographe - schei nl ei ne Liefcrungspllichl eines halben Kerall1i on Weines aufgrund voraus-
bezahlter 3 Dr. 4 1/2 Ob. begründe t zu haben (Verkauf der Ernte scheide I hier aus); die zweite Ur-
kunde ist nur ei n Vertragsent wurt": Im Nove mber so ll e ine (erst zu vereinbarende) Menge Quali-
läI swein gciiefen werden, wobei der das Faß <luswahlcn darr; die ßezitlcrung des bacits 
als quiltiert bezeichneten Preises ist im Entwurr ni cht vorgesehen (Verkauf der Ernte ist hier mög-
lich, aber nic ht zwi nge nd). Urkundcnlislen zu den Weinliet'crungsküuren s. H.- A. Rupprccht . Ein-
führung in di e Papyruskunde (DJrrnstadl 1994) 1191'. 
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3) Als Kaufprei s werden 4 Drachmen pro Chous genannt; de r Verkäufe r Pro-
teas bestätigt den Empfang des gesamten Prei ses von 3.000 Drachme n. Als Ent-
gelt für die Vorauszahlung wird eine Zugabe von einem Sechstel der Weinmenge 
vereinbart, was einer Zin se nmenge von 16,6% entspräche. Das ist nur e in Drittel 
der in späteren Weinlieferungskäufen üblichen Zinsenmenge vo n 50% , dem 
Hemiolion. Die Käuferin Olympias bekommt ihren vorausbezahlte n Kaufprei s 
zwar höher verzinst als ein Gelddarlehen, das ihr 2% mon?tli ch eingebracht hätte, 
liegt jedoch wesentlich unter den für Naturdarlehen üblichen 50% , de m Hemio-
lion. 

Genau derselbe Befund ergibt sich au s de r zweiten Urkunde, CPR XVIIl 5: 
Hier kauft Bromeros im Hyperberetaios (18.1 . - 15 .2.23 1) von Nikias die ge rin-
gere Menge von 170 Chous, abzuholen bis Mai/Juni. Anstell e von apE<J1:0 C; (Nr. 
30 Z. 128) wird der zu liefernde Wein hier al s ä8oAO C; bezeichnet (Z. 98, unver-
fälscht). Der Liefertermin li egt re lativ spät, j edoch noch vor de r n;ichs ten Wein -
lese. Aus dem Umstand, daß in be iden Urkunde n der Liefe rte rmin ni cht nach dem 
Kalender gesetzt ist, sondern nur EV rcEV1: E u.no - - - (in fünf Monate n ab 
dem Monat des Kaufabschlusses), kann man schli eßen, daß die Käufe r de n Wein 
nicht "nach" fünf (nach heuti ge r Zählung: vier) Monaten , sondern "innerhalb" der 
nächsten vier Monate abholen wollten, j e nach Fortschritt der Re ife oder nach I 
ihrem Bedarf. 

Welche Interessen verfolgten die Parteien mit den soeben dargeste llten Ge-
schäften? Wir sind in der g lückli c hen Lage, den Weinhandel im Faijum auch aus' 
einem anderen Blickwinkel be trachten zu können. Aus den P.Ent. 34 und 35 -
ausgewählt aus der langen Li s te von Weinpapyri, die mir dankenswe rte rwei se 
He rr Kollege H .-A. Rupprecht zugesandt hat - erfahren wir übe r Stre iti gke iten aus 
Weinkäufen. Nur 12 bi s 13 Jahre nach den soeben besproc hene n Kaufurkunden 
beschweren s ich drei Gastwirte (KCtnljA.Ot) beim Strategen, daß e in gewisser 
Petenenterios einen Kaufvertrag nicht erfülle (P.Ent. 34,219 v.Chr.): Im Mecheir 
(JännerlFebruar) kauften die drei Wirte 126 Keramia Wein, und zwar 72 Krüge zu 
6 Chous (= ca. 18 I) und 54 zu 5 Chous (= ca. 15 I; insgesamt also ca. 2.100 I -
Olympias kaufte vorhin ca. 2.500 I). Der Chous kostete 2 Dr. 2 Ob. (vorhin 4 Dr.), 
der Gesamtpreis betrug 1.638 Dr. (vorhin 3.000 Dr.) . Bei Kaufabschluß gaben di e 
drei Wirte eine Arrha von 80 Dr. Es war vereinbart worden, daß s ie den Wein in 
mehreren Ladungen abholen und die jeweils au s dem Keller entnommene Menge 
bar bezahlen sollten (Z. Sie ho lten zunächst 36 Krüge ab, bezahlte n di ese und 
legten zur Arrha noch 110 Dr. hinzu. Al s s ie, höchste ns einen Mo nat s päter 
(Februar/März), die restlichen 90 Krüge abholen wollten, fehlten davo n 14. Der 
Stratege sollte den Verkäufer zwingen, die se 14 zu liefern6. 

5 Ein "Zugriffsrccht" der Käufer auf dic gckauftc Warc. so Pringshcim (0. Anm. 2) 329. kann 
ich dcm Tcxt nicht enlnehmen. 

6 In ähnlicher Wei se auf urrooouvat - - - tov oivov (Z. 15) gerichlcl. ist das Pelitum in der neu 
publizierten Enteuxi s P.Heid. VI 367 (2 .3.220 v. ehr., vermutlich aus dem Hcraklcopolites). Auch 
dort wurde bereils im Keller lagernder We in unter Zahlung einer Arrh a (200 Or., in P.Enl. 34 sind 
es 190 Or.) gekauft, der Restkaufpreis war auch dort bei Abholung fälli g (b is zu m 30. Mesore, 
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Zwi schen den vorhin interpreti e rten Kallfurkllnden und dem der Enteuxis zu-
grllndeliegenden WeinkauF sehe ich drei wesentliche Unterschiede. 

Di e dre i Wirte hatten erstens keine Urkunde auFgesetzt. Sie konnten sich in 
ihrer Entellxis auf kein Schriftstück berufen und boten zum Beweis lediglich ihren 
Eid an (Z. 14). 

Weite rs hatte hier der Verkäufer den fe rti gen Wein bereits in KEpcqua zu 5 
oder 6 Chous (15 bzw. 18 I) abgefüllt. Vermutlich hatten die drei Käufer den 
Wein vorher gekostet und vielleicht, wie allgemein üblich, ihre eigenen Krüge zur 
Abfiillung hingebracht. Kaufgegenstand waren jedenfalls die im Keller des Ver-
kiiufers lagernden 126 Krüge Wein 7 . Das ergibt sich schon daraus, daß am Schluß 
nicht eine nach Cholls zu messende Menge Wein, sondern eine Anzahl von genau 
individuali sierten Krügen, 6 Keramia zu 6 Chous und 8 zu 5 Chous, als fehlend 
bezeichnet wird (Z. 9/ 10). Die drei Petenten wollten genau jene 14 Krüge bekom-
men (Z. 12)8. Nach unse ren beiden neuen Kaufurkunden hatten die Verkäufer nur 
eine nach Chous bestimmte Menge Wein zu liefern, von Krügen ist dort nicht im 
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, sondern erst bei den Übergabemodali-
täten die Rede 

Unterschiedlich dürfte drittens auch die Qualität des Weines gewesen sein: In 
den Lieferungskiiufen zahlen Olympias und Bromeros bereits bei Kaufabschluß 4 
Dr. pro I und 1/6 Chous im voraus, die drei Wirte zahlten in ihrem durch eine be-
scheidene Arrha ges icherten Kauf 2 Dr. 2 Ob. für einen Chous Wein, und das erst 
bei Abholung. Entweder war der 12-13 Jahre früher gekaufte Wein erheblich bes-
ser - dafür spri cht di e bngere Lagerung - oder das Angebot war damals knapper. 

Wenn man sieht, welche Probleme die drei Wirte hatten, sich mit billigem 
Wein einzudecke n - sie ließen die 2.100 I höchstens vier Wochen beim Verkäufer 
li egen und bekamen etwa 300 I zuwenig geliefert -, werden die Hintergründe der 
bei den Lieferungskällfe klar: Die Kiiufer, Olympias lind Bromeros, wollten durch 
ihre Vorauszahlungen bestimmte Mengen sich noch zur Spitzenqualität entwik-

11 .10.221 v.Chr.) . Verkauft wurde aber nicht eine bereits in Krüge abgefüllte Weinmenge, sondern 
d.:r gesamte im Keller lagernde Vorra t, der erst beim Abholen gemessen und abgefüllt werden 
so llte; erst dan:lch konnte der endgültige Gesarntprei s errec hnet werden (mit dem Bericht über 
di ese Klause l der Vertragsurkunde sem die leider nur fragmentarisch erhaltene ein) , Im 
Gegen sJtz zu P.Enl. 34 wurde nach der neuen Heidelberg.: r Enteuxis der Keller versiegeil. Konse-
quenterw.:ise ve rlangt der Kaufer nun "den Wein", nicht aber eine bestimmte Menge oder ganz be-
stimmte Krüge. 

7 Unri chtig nimmt Pringsheim (0 . Anm. 2) 329 an, daß der Wein erst beim Abholen zugemes-
sen worden sei. Derartiges wurde allerdings nach der neuen Heidelberger Enteuxis vereinbart (s . o. 
Anm. 6) . 

8 Vie ll eicht sind die vom Verkäufer einbehaltenen 14 Krüge zu insgesamt 96 Chous im Wert 
von 224 Dr. mit den 190 Dr. Arrha in Verbindung zu sehen. Rechnet man zu den 190 im voraus 
bezahlten Drachmcn nach dem FormulJr der beiden Kaufvertrage 1/6 hinzu, kommt man auf 221 
Dr.,4 Ob., das wäre n 95 Chous. Di e Prei sdifferenz von einem Chous (2 Dr. 2 Ob.) läßt sich viel-
lei cht aus den unterschiedlich großen KEpap \U erklaren . Nach dieser Berechnung hätten die drei 
Käufer die khknue Wcinmcng.: mit ihrer Arrha hcreits bezahlt, was der Verkäufer möglicher-
wei se best ritt. 
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keinden Weines sicherstellen, die sie in den nächsten vier Monaten abholen konn-
ten. Die Verkäufer hallen offens ichtlich daran Interesse, für das heranreifende 
Qualitätsprodukt vorzeitig Bargeld zu bekommen. Doch war ihre Pos iti on s tark 
genug. Sie verkauften zwi schen Oktober und Februar das schon im Keller lie-
gende Produkt der letzten Ernte und hatten den im voraus empfangenen Kaufprei s 
mit dem mäßigen Aufschlag von 16,6% an Ware zu verzinsen. In den späteren 
Lieferungsverträgen verkaufen die Bauern in denselben Monaten bereits die künf-
tige Ernte und haben als Zinsen 50% mehr Wein zu liefern. Erst hier kann man sa-
gen, daß auch bei den Käufern das Interesse am Kreditgeschäft überwogen haben 
dürfte. 

Unsere beiden neuen Kaufurkunden stehen zwar rechtlich in Kontrast zu dem 
in P.Ent. 34 erwähnten Arrhalgeschäft, ihr wirtschaftlicher Hintergrund ist aber 
daraus gut zu erklären. Rechtlich passen die neuen Urkunden au s dem Jahr 
232/231 ganz genaU zu einer anderen, nur 8 bis 9 Jahre jüngeren Enteuxi s , zu 
P.Enl. 35 aus dem Jahr 223 v.Chr. Diokles beschwert sich über einen Seos, der 
ihm 3S Chous Wein nicht liefere, die ihm diese r aus einer AiY\J7ttla G\Jyypaq>1'l (Z. 
2/3) schulde. Entweder geht es hier von vornherein nur um die bescheide ne 
Menge von ca. 105 I Wein oder um die Restlieferung aus eine r größeren Beste l-
lung. In einer Verhandlung vor dem Epistates wurde die Schuld auf 30 Chous re -
duziert, die aber immer noch ausstünden. Diokles verlangt nun, entweder die 30 
Chous Wein oder deren Marktpreis einzutreiben (Z. 7). Es fällt auf, daß der Käu-
fer Diokles auf 5 Chous, das ist genau 1/6 von 3D, verzichtet hat. Die in der 
Enteuxis genannte Syngraphe dürfte also dem Inhalt, nicht der Sprache nach un se-
ren bei den Kaufverträgen entsprochen haben: Die Verkäufer messen dort pro 
vorausbezahlten Chous 2 Kotylai (2/12, also 1/6) hinzu. Daß es s ich in P.Enl. 35 
um einen Pränumerationskauf handelt, zeigt das Begehren9. Die Vollstreckung 
soll auf die vertraglichen 30 Chous Wein gehen - daß sie schon in bestimmte 
KEPUllta abgefüllt wären, wird nirgends gesagt - oder auf deren Marktprei s in 
Geld (Z. 7) . Eigenartigerweise begnügt der Petent s ich mit dem einfachen Wert, 
obwohl in den Strafklauseln der späteren Urkunden für den Fall des Ni chtleistens 
stets das Hemiolion oder das Duplum des Marktpreises festgesetzt is t. Vielleicht 
war der Käufer hier ausschließlich daran interess iert, Wein von bestimmter Quali-
tät pünkllich zu einem bestimmten Termin zu erhalten, und verzichtete deshalb im 
Verwaltungsverfahren auf eine in der Urkunde möglicherweise festgesetzte Geld-
buße. In den beiden neuen Kaufurkunden sind Strafklauseln nicht erhalten, da es 
sich nur um Registerauszüge handelt. Ein unmittelbarer Vergleich ist deshalb 
nicht möglich. Die Enteuxis ze igt auch, daß der im voraus bezahlte Wein auch 
ohne die Zugabe von einem Sechstel immer noch billiger gekauft wurde , al s der 
voll ausgereifte Qualitätswein später auf dem Markt kostete. 

Insgesamt sind die beiden neuen Urkunden al s Käufe von bereits exis tierendem 
Wein zu beurteilen. Weinmenge und Höhe des Kaufprei ses sind genannt. Durch 
Vorauszahlung versuchen die Käufer, eine bestimmte Menge Weines guter Quali-

9 So schon Pringshcim (0. Anl11 . 2) 272. 
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tät sicherzuste llen, die sic zu späterer Zeit abholen können . P.Ent. 35 zeigt, daß 
das trotz Vorauszahlung ni cht immcr gut geht lO. Ein winzigcs Detail hat mich da -
zu bewogcn, dic in dicser Entcux is gcnanntc Sy ngraphc mit dcm Formular der 
ncuen Kaufurkundcn glcichzusetzen: Die Verkäufer vcrpnichten sich, offenbar al s 
En tge lt für dcn im vorau s bezahlten Kaufprcis, zu de r gekauften Menge ein 
Sechstel hinzuzumcsscn. Dicsc im Verhältni s zum spätcr üblichen Hemiolion be-
scheidene Zin scnmenge von 16,6% gestattet cs aber nicht, die neuen Urkunden 
primär als Krcditgeschäfle zu bctrachten. Im Hinbli ck auf die Streitigkeiten um 
gckauftcn Wein, die wir aus den drei ze itgenöss ischcn Entcuxcis kcnncngelernt 
habcn 11, kann Illan dic von Frau Kramcr (S. 47) offen ge lasse ne Fragc, ob das 
Hauptintcresse der Käufer am Erwerb der Ware lag, getrost bejahel1. 

II. Was sagen uns die bciden ncucn Urkunden zur Dogmatik des griechischen 
Kaufcs? Nach dcr Mcinung Pringshcims bcstcht dcr gricchi sche Kauf als Barkauf 
in einem sc hli chtcn Austau sch von Warc und Prcis. Dadurch erwirbt der Käufer 
Eigentum an dcr Sachc odcr zumindcst den Anspruch, sich an den Verkäufer oder 
einen anderen Garanten zu wenden, wenn ihm ein Dritter die gekaufte Sache strei-
ti g macht. Die Kaufurkundc di ent auch al s Lcgitimati on, di c Sac he wciterzuvcr-
äußern. Diesc Rechtsfolgen sind nur bei langlcbigcn Wirtschaflsgütern erwünscht, 
nicht aber bci Konsumgütern wie Wein oder Getrcide. Der Barkauf von Wein, das 
Abhol en e iner bes timmtcn Menge gegcn Barzahlung, bleibt unbe laste t von der 
Problematik, dcn Käufcr al s Eigc ntümer zu legitimi e ren. Es gibt folglich auch 
kcine Urkundcn übcr solchc Barkäufc. Bci Konsumgütcrn licgt dic rechtliche Pro-
ble matik vie lmehr darin , ci ncn künftigcn Bcdarf sichcrzuste llcn. Barkauf schcidct 
hier aus. Ohne dic gc rin gs ten dogmatischen Bedenkcn haben dic Gricchen jedoch 
eincn eigenen Typus dcs Liefcrungskaufes entwickclt. Das hat Rupprccht in sei-
nem Beitrag "Vcrtrag li che Mi sc htype n"1 2 gegen Pringsheim klar fes tgcstellt. Un-
scrc bcidcn neuen Urkunden stellcn am Anfan g dieser Entwicklung. Si e lehnen 
sich mit dem Wort ard80w und dcr Bcziffcrung dcs Kaufpreises im crstcn Satz 
dcutlich an das Kaufformular an. Im zwciten Satz fol g t dic künfti ge Leistungs-
pnicht des Verkäufers , a rr o86,w, was dem Darlehcnsformular cntnommen ist. 
Pringsheim und die Literatur nach ihm u tade ln di c Kombination von Kauf und 
Darlehcn al s Un gesc hi ckli chkcit der Urkundcnsc hre ibe r. Di esc r Vorwurf cnt-
springt all ei n der Fixierung auf den Barkauf. Bci unbefangener Lcktüre unserer 

10 A ueh dic Arrhalkäufe bieten, wic P.En t. 34 und P.l-l cid. VI 376 zeigcn, nich t immer die ge-
wü nschtc Sicherhei l, obwohl dic Zcilspannc zw ischcn Kaufabschluß und Lie(erlermin dorl erhcb-
lieh kürzer ist. 

t I Um Weinliderungcn wurde nichl nur vo r slaalli chen InSlanzen geslrillcn, sondcrn auch mil 
Orake ljusli z, vgl. dcn demol ischcn P.Carl sbcrg 19 (Tcblyni s, frühplolcmäi sehc Ze it) und TAM V 
1,25 1 (Kula ; s. dazu A. Chaniol is. Tcmpclju sli z im kai scrzc itli chcn Klcinasicn, Sympos ion 1995, 
Köln, Wcimar, Wien 1997, 25:1rJ) 

12 I-I.-A . Rupprechl. Vertragl iche Misc ht ypcn in den Papyri, Mncme Pctropoulos 11 (A thcn 
1984) 271 fr. 

1:1 Pringshcim (0 . A nl11 . 2) 270; I-I.-A . Rupprcchl , Untcrsuchungen wm Darl ehen im Rcehl dcr 
gracco-aegypli schcll Papyri dcr Plolcllläerzeil (München 1967) 127 1'.; ders. (0 . Anm. 12) 274. 



974 Archiv für Papyrusforschllng, Beiheft 3, 1997 

Urkunden zeigt es sich, daß den Parteien klar war, der eine Teil habe mit dem 
Empfang des Preises e ine künftige ode r noch zu individuali siere nde Sache "ver-
kauft" (o.1t [OO1:o). Die schon lange beobachteten Paralle len zum Darlehensfonnu-
lar l4 ergeben sich aus der Natur des Gesc hiiftes: Der Käufer so ll für se in Geld 
ni cht die sichere Position des Eige ntümers (z.B. an ei nem Grundstück) erwerben, 
sondern nur die Sicherht!it, daß ihm der Verkiiufer ein Verbrauchsgut (z.B. Wein) 
künftig liefert. Deshalb sind Praxi s- und Strafklauseln wic bcim Darlehen üblich. 
In diesem Zusammenhang heißt der Imperativ o.1t006T(I) nichts anderes als "cr so ll 
leisten", von "Rückzahlung"15 ist hier nicht die Rede. Se lbst eine Darlehenszuzäh-
lung kann im Griechischen a.rr oo t06vCl. t heißen l 6. 

Die pnicht, künftig zu leisten, kann nach gri echi scher Auffassung ni cht einfach 
mündlich oder schriftli ch ve re inbart wc rden, sondern folgt aus e iner rea len Vorle i-
stung des "GI:iubi gers". Der Kiiufcr gibt se in Geld, der Verkiiufer unterwirft sich 
durch dessen Empfang der vertraglich fes tgese tztcn Praxi s. Durch ordnungsge-
mäße Li eferun g des Weines kann dcr Verkiiufer di e sonst drohenden Bußzah-
lunge n abwenden. Mit Lieferung des Weines hat die Kau furk unde ihre Funktion 
erfü Ilt. 

Die älteren, durch Syngraphe dok umenti erten Licferungsvertrüge, di e im For-
mular zuniichst den Kauf bcstiitigen und e rst in ei nem zweiten Satz di e Li efe -
rungsp ni cht, ze igen dcutlich, daß dic Griechen nebe n dem Barkauf auch dieses 
durch Vorau szahlung und Strafsummen indirekt durchse tzbar gc machtc Geschäft 
dem Kauf zuordne ten. Je nach Kaufgege nstand und rechtli chem Inte resse der 
Kiiufer standen a lso zwe i Typcn zur Verfügung: der Barkauf als Legitimationsge-
sc h:iflund der Priinumcrationskauf, der die Haftung flir eine künftige Lieferung 
bcgründete. Selbstverstiindli ch erkannten auch di e Griechcn, daß der Käufer durch 
di e Vorauszahlung de m Verkiiufer Kredit gewährt. In unseren be iden neuen Ur-
kunden gibt der Verkiiufer bei Lieferung des Weines einen Aufschlag von 16,6%. 
In vi er späteren Urkunden wird der Kaufpre is für zu li efe rndes Getreide oavctOv 
oder xpljcru; EVTOKO C; genannt l 7. Hi er schlägt der wirtschaftliche Zweck durch, der 
in der Spätantike den Li efe rungskauf faktisch zu ei nem Kreditgeschäft machte, 
auch ohne daß die Wärter "Darlehen" oder "Zinse n" gebraucht würden 18. 

Ab dem Ende des 2. Jh. v.Chr. wird für Lieferungskiiufe nicht mehr das Formu-
lar der Syngraphe, sondern das Cheirog raphon verwenclet l 9 Hierin bestiiti gt der 
Vcrkiiufer in einem einzigen Satz, daß er den vollen Kaufpreis, (d ie Summe 
wird übli cherweise nicht mehr genannt ), für eine bcs timmte Menge Wcin erhalten 
habe, die er nach de r kommenden Ernte zu li e fe rn ha be (äc; o. rr o061:(I)). Der 
Abschluß des Kaufs (o.rr,:0o1:o) wird nicht mehr beurkun det. In se ine r f ixierung 

14 O. Montevecc hi, Aegypills 24,1944, 133f. 
1.'; Der in P.Sla. Xyla 6 an die Urkll ndenschreiber ge ridlletc Vorwurf ge ht des halb ins Leere. 
16 Vgl. G. Thür, ZSS tRom 106, 19R9, 5451'. 
17 Rlipprecht Co. Anm. 12) 2751'. 
18 S. dazu R.S. l3agnati GßRSt 18, 1977, R5 IT., und die von Rupprccht Co. Anm. 4) 12 t zusam-

mengestellic hi erau r rolgende Literatur. 
19 Rupprecht (0 . "nm. 13) 127 1'. 
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auf den Barkauf sieht Pringsheim20 hieri n ei nen dogmatischen Fortschritt. Ich 
möchte die Änderung ledig li ch a ls sprachliche Vere infachung deuten. Die be-
zahlte macht jedermann deutlich , daß ein Kaufgeschäft beurku ndet wird , 
auch wenn der Ein lei tungssatz mit alt EOOtO feh lt. Sprachlich eleganter vemleiden 
die Cheirographa led igli ch, das Verbum altootöOva! nebeneinander in zwei unter-
schi ed li chen Bedeutungen zu ve rwenden, nämlich als "verkaufen" und "liefern". 

Ebenfall s auf der Überspitzung der ßarkaufdoktrin beruhen zwei weitere Fest-
ste llungen Pringsheims: Künfti ge oder noch ni cht individuali sierte Sachen könn-
ten ni cht Gegenstand ei nes Kaufes se in 21 und die Höhe des Preises werde in den 
Lieferungsve rträgen deshalb ni cht beziffert, weil das Geld in dem Geschäft keine 
Rolle mehr spie le22 . Das ers te überträgt die Probleme des römischen Gattungs-
kaufs in das griech ische Recht. Natürlich kann sich nach gri echi scher Auffassung 
jemand durch Empfang e iner Geldsumme einer Haftung unte rwerfen, aus der er 
sich durch Li efe rung einer kü nfti ge n Sache befreien kann. Wir sahen, daß di e 
Griechen auch dieses Gesc h;ift al s Kauf betrachte ten. Zu m zweiten: Die Voraus-
zahlun g des Kaufpreises begründet di e Haftung des Verkäufers. Zweifellos ist die 
Tatsache der Bezahlung wichtiger als die Höhe des Preises. Den Preis nicht zu be-
ziffern , hat jedoch weder dogmatische, im Barkauf li egende Gründe, noch ist es 
Nachlässigkeit. Ich sehe darin e ine Vorsichtslllaßnahme: Für den Fall, daß der 
Verkäufer nicht leistet, so ll die Strafsumme sich nicht <Im empfangenen Kaufpre is 
orientie ren, sondern am Marktpreis zu r Zeit der Fälligkeit (vg l. P.Ent. 35) . Beson-
de rs wenn der Kaufpreis, wie spüter üblich, 50% mehr an Waren abdeckt, haben 
di e Käufer - sie s ind eher schon Kreditgeber - größtes Interesse daran, daß der 
Kaufpreis in de r Urkunde nicht beziffert wird . Kein Richter so ll auf den Gedanken 
kommen, die Geldbuße nach der bescheidenen Summe zu berechnen, die der 
Geldgeber in Erwa rtun g großen Gewin ns für das künftige Produkt hingege ben 
hat 23. 

20 (0. Anm. 2) 275 u. 284. 
21 (0. Anm. 2) 268 . 
22 (0 . Anm. 2) 275 . 
23 Diese f-ragc lös t Dioklcti an in Cl 4,49 .1 2; s. da zu E. lakab, Symposion 1995, Köln, 

Weimar, Wicn 1997 ,3 13-324. 


